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Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 21.4.2009 – 3 AZR 69 5/08:

"…Versorgungsordnungen (mit gespaltener Rentenformel) sind durch
die außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) 

um 500,00 Euro im Jahre 2003 nach § 275c SGB VI regelmäßig lückenhaft 

geworden und entsprechend dem ursprünglichen Regelungsplan dahin 
zu ergänzen, dass sich die Betriebsrente ohne Berücksichtigung der 

außerordentlichen Anhebung der BBG berechnet, von dieser sodann 

allerdings der Betrag in Abzug zu bringen ist, um den sich die gesetzliche 
Rente infolge höherer Beitragszahlungen erhöht hat."

1 Außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgre nze

• Pressemitteilung Nr. 36/09
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• Gesamtzusage, die in 2003 nicht geändert wurde

• "gespaltene Leistungsformel" 
(Festbeträge bis zur BBG / % Zuschlag oberhalb der B BG)

• LAG und BAG unterstellen eine Regelungslücke im Sin ne einer 
"planwidrigen Unvollständigkeit" des Vertrages.

• Zitat: "Die Anknüpfung an die jeweilige Beitragsbem essungsgrenze 
bringt es mit sich, dass der angestrebte Ausgleich nur erreicht 
werden kann, solange Beitragsbemessungsgrenzen in de r 
gRentenversicherung bestehen, und nach Maßgabe der 
Entwicklung der durchschnittlichen Bruttoarbeitsent gelte geändert 
werden."

Sachverhalt:

1 Außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgre nze
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• Keine Regelungslücke! Der Wortlaut der Zusage ist e indeutig und nicht 
lückenhaft: Es gilt die im Versorgungsfall geltende  BBG

• Im umgekehrten Fall – wenn Änderungen in der gesetzl ichen 
Rentenversicherung zu höheren Betriebsrenten führen  – sieht das BAG 
keine Regelungslücke, sondern stets nur den WEGFALL  DER 
GESCHÄFTSGRUNDLAGE, so z. B.:

• BAG, Urteil vom 19.2.2008, 3 AZR 290/06 (Anpassung wg. Äquivalenzstörung, wenn 
Dotierungsrahmen um mehr als 50 % überschritten wird)

• BAG, Urteil von 23.9.1997, 3 ABR 85/96 (Wegfall der Geschäftsgrundlage wegen 
Änderung der Rechtslage)

• Die angebliche Regelungslücke wird zu Lasten der Un ternehmen
gefüllt! Ein Abzug von 500,- € auf Dauer ist ein "Wor st-Case-Szenario."  
Durch das Anwachsen des Gehalts (tariflich bedingt oder auch durch 
persönliche Karriere) hat der Mitarbeiter meist die  Möglichkeit, den Verlust 
an Betriebsrente wieder aufzuholen.

Kritik:

1 Außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgre nze
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• Unternehmen, die bereits "Übergangsregelungen" getr offen 
hatten, haben unseres Erachtens keine Regelungslück e und 
sollten ihre Regelung "verteidigen"

• Unternehmen, die keine Regelung haben, sollten 

• die vom BAG "entdeckte" Regelungslücke möglichst – mit Betriebs-/ 
Tarifpartnern – schließen

• Neurentner auf Härtefälle prüfen

• für laufende Renten seit 2003 Vergleichsberechnungen anstellen.

Vorschläge:

1 Außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgre nze
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• Stufenlösung (z. B. jährliches Ansteigen der fiktiv 
fortgeschriebenen BBG um z. B. 100 € mit der Folge ei nes 
Gleichziehens in 5 Jahren) 

• "Besitzstandslösungen"

• Dienstjahre bis 2003 werden mit 90 % der jeweils aktuellen BBG ermittelt, 
Dienstjahre ab 2003 mit 100 % der jeweiligen BBG.

• Ermittlung einer unverfallbaren Anwartschaft bis Ende 2002 zzgl. Anteile 
mit aktueller BBG.

• Arbeitsrechtliches Risiko bleibt bestehen

• Rechtsprechung hat sich bislang zu Übergangsregelungen nicht geäußert.

Welche Möglichkeiten des Übergangs gibt es:

1 Außerplanmäßige Erhöhung der Beitragsbemessungsgre nze
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• BAG, Urteil vom 18.11.2008 – 3 AZR 277/07
Fundstelle: BetrAV 2009, S. 167 – 170
(Nichteinbeziehung von Geschwistern in den Hinterbli ebenenschutz)

• BAG, Urteil vom 14.1.2009 – AZR 20/07
Fundstelle: BetrAV 2009, S. 259 – 264
(Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartner mit  Ehegatten)

2 Hinterbliebenenversorgung in der bAV

Aktuelle BAG-Urteile zur Hinterbliebenenversorgung
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• Sachverhalt:    

• Lediger Arbeitnehmer hat Deferred Compensation genutzt

• Schwester hat versorgt und gepflegt bis zum Tod

• Kernpunkte der Entscheidung

• Hinterbliebene können Ehegatten, Kinder und andere Personen sein

• Voraussetzung ist ein Versorgungsinteresse gegenüber Person

• ArbG kann den Kreis der Hinterbliebenen bestimmen

• Nichteinbeziehung von Geschwistern ist kein Verstoß gegen 
Gleichbehandlungsgesetz

• Kein Verstoß gegen Wertgleichheit

Hinterbliebenenversorgung ist kein Sparvertrag, son dern 
Risikoabsicherung

Nichteinbeziehung von Geschwistern in den 
Hinterbliebenenschutz

2 Hinterbliebenenversorgung in der bAV
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• Sachverhalt: 

• ArbN war eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen und 
verstarb im August 2001; d. h. vor Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts am 1.1.2005.

• Entscheidung:    

• Kein Anspruch, weil vor dem 1.1.2005 verstorben.

Eingetragene Lebenspartner sind in der bAV hinsicht lich der 
Hinterbliebenenversorgung Ehegatten gleichzustellen , soweit 
am 1.1.2005 zwischen dem Versorgungsberechtigten un d dem 
Versorgungsschuldner (noch) ein Rechtsverhältnis be stand

2 Hinterbliebenenversorgung in der bAV
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• Neuzugänge:

• sollten gleichgestellt werden

• Aktive Anwärter: 

• sollten gleichgestellt werden

• Ausgeschiedene Anwärter: 

• sollten gleichgestellt werden, wenn die eingetr. Lebenspartnerschaft vor 
Eintritt des Versorgungsfalles geschlossen wurde (bei Späteheklauseln*)

• Rentner: 

• sollten gleichgestellt werden, wenn die eingetr. Lebenspartnerschaft vor 
Eintritt des Versorgungsfalles geschlossen wurde (bei Späteheklauseln*)

2 Hinterbliebenenversorgung in der bAV

Konsequenzen: Wer hat Anspruch?
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• Todesfälle vor 2005, gleichgültig ob bei Anwärter- o der Rentnertod

• Beginn der eingetr. Lebenspartnerschaft nach Renten beginn
(bei Späteheklauseln*)

• Hinterbliebenenversorgung nicht zugesagt oder "abge wählt", 
z. B. zugunsten einer höheren Altersversorgung

* Anmerkung: Die Zulässigkeit der Späteheklausel wird unterstellt

2 Hinterbliebenenversorgung in der bAV

Konsequenzen: Wer hat keinen Anspruch?
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• Kurzarbeit =

• das vorübergehende (teilweise) Ruhen von Arbeits- un d 
Entgeltzahlungspflicht im bestehenden Arbeitsverhäl tnis 

• Ausnahme von dem Grundsatz, dass der Arbeitgeber das Risiko des 
Arbeitsausfalles zu tragen hat, also trotz Nichtbeschäftigung des 
Arbeitnehmers die Vergütung in voller Höhe weiterzuzahlen hat, wenn 
der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft persönlich angeboten hat (§ 615 BGB)

• Einführung der Kurzarbeit setzt Vereinbarung kollekti v- oder 
einzelvertraglichen Charakters voraus

• Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach § 87 Abs.  1 Nr. 3 
BetrVG zu beachten

3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

Arbeitsrechtlicher Rahmen der Kurzarbeit
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• Ruhen des Arbeitsverhältnisses (ganz oder teilweise)

• Reduzierung der Arbeitszeit

• Reduzierung des Arbeitsentgelts

• Kurzarbeitergeld bei Erfüllen der sozialversicherungs rechtlichen 
Leistungsvoraussetzungen, §§ 169 ff. SGB III

• Entgeltersatzleistung der Bundesagentur für Arbeit

• Leistung in Höhe des allgemeinen Leistungssatzes von 60 % bzw. des 
erhöhten Leistungssatzes von 67 % der Nettoentgeltdifferenz im 
Anspruchszeitraum, §§ 178, 179 SGB III

• Bezugsfrist beträgt zur Zeit 24 Monate (VO vom 29.5.2009, BGBI. I, 
Seite 1223) 

• geringfügige Auswirkungen auf Höhe der 
Rentenversicherungsbeiträge

• Auswirkung auf die betriebliche Altersversorgung?

3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

Rechtswirkungen der Kurzarbeit
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• Entgeltumwandlung dem Grunde nach

• Kurzarbeitergeld kann als Entgeltersatzleistung nicht Gegenstand einer 
Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG sein

• bei vollständigem Entgeltausfall greift § 1a Abs. 4 BetrAVG: 
Recht des Arbeitnehmers im fortbestehenden Arbeitsverhältnis, bei 
Entgeltausfall die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen 
fortzusetzen (PK, PF DV), also auch aus Kurzarbeitgeld

• Auswirkungen der Entgeltumwandlung während der Kurza rbeit

• Entgeltumwandlung verringert sowohl das Soll-Entgelt (Bruttoentgelt ohne 
Kurzarbeit) als auch das Ist-Entgelt (Bruttoentgelt mit Kurzarbeit)

• Auswirkung des Wegfalls der Entgeltumwandlung auf Nettoentgeltdifferenz 
als Bemessungsgrundlage des Kurzarbeitergelds

• Auswirkung auf Auszahlungsbetrag bei Fortführung der Entgeltumwandlung 
im Einzelfall prüfen

3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

Auswirkungen bei Entgeltumwandlung
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3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

1.454,84 €1.498,02 €1.720,36 €Auszahlungsbetrag

446,11 €445,61 €-Kurzarbeitergeld2)

1.008,73 €1.052,41 €1.720,36 €Nettolohn

290,85 €311,63 €602,48 €Sozialversicherungs-
beiträge

100,42 €135,96 €577,16 €Lohnsteuer1)

1.400,00 €1.500,00 €2.900,00 €Bruttolohn

100,00 €-100,00 €Entgeltumwandlung

1.500,00 €1.500,00 €3.000,00 €Monatsvergütung

während Kurzarbeitvor Kurzarbeit

1) Steuerklasse I, kein Kind, incl. Soli, KiSt.

2) 60 % der pauschalierten Nettoentgeltdifferenz (gem. Tabelle der Bundesagentur für Arbeit zur   
Berechnung des Kug für Abrechnungszeiträume ab Januar 2009)

Auswirkungen bei Entgeltumwandlung
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• Keine Auswirkung der Kurzarbeit auf den Lauf der Un verfallbarkeitsfristen

• Arbeitsverhältnis besteht auch bei einer vorübergehenden vollständigen Einstellung der 
Arbeit rechtlich fort, es ruht lediglich

• Auswirkungen auf entgeltabhängige und/oder vom Besc häftigungsumfang 
abhängige Versorgungszusagen

• beitragsorientierte Leistungszusagen/Beitragszusage n mit Mindestleistung
• Höhe des Arbeitsentgelts regelmäßig Bemessungsgrundlage für Arbeitgeberbeitrag zur 

betrieblichen Altersversorgung
• Folge: Beitragsreduzierung, Aufbau verringerter Versorgungsanwartschaften

• Leistungszusagen
• Höhe des Arbeitsentgeltes kann Bemessungsgrundlage für Versorgungsleistungen sein

(bspw. endgehaltsabhängige Zusagen, "Prozentsatz des zuletzt bezogenen Bruttoentgelts")
• Leistungshöhe kann von Gewichtung mit einem Gesamtbeschäftigungsquotienten abhängen 

(Verhältnis tatsächlicher Arbeitszeit zur Arbeitszeit als Vollzeitbeschäftigter über die gesamte 
Dienstzeit)

• Prüfung der Auswirkungen anhand der Versorgungsrege lungen
• ausdrückliche Regelung zur Kurzarbeit vorhanden?
• ausdrückliche Regelung zu den Wirkungen eines Ruhen  des Arbeitsverhältnisses 

vorhanden?
• Teilzeitregelung als Wertung für Behandlung der Kur zarbeit?

3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

Auswirkungen auf arbeitgeberfinanzierte Versorgungs zusagen
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• Folgen der Kurzarbeit für die betriebliche Altersver sorgung bereits 
vor Vereinbarung der Kurzarbeit reflektieren!

• Auswirkungen auf Beitrags- und Leistungshöhe

• Auswirkungen auf Kosten

• administrativen Aufwand in Betrachtung einbeziehen

• personalpolitische Betrachtung

• Bei Einführung von Kurzarbeit auf klare Regelung im Hinblick auf 
betriebliche Altersversorgung achten!

• Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit zur klaren Positi onierung im
Hinblick auf Auswirkungen der Kurzarbeit auf die bet riebliche 
Altersversorgung nutzen!

• Aussetzen der Entgeltumwandlung sorgfältig prüfen!

3 Einflüsse von Kurzarbeit auf die betriebliche Alte rsversorgung

Empfehlungen
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• BAG, Urteil v. 23.1.2001 – 3 AZR 164/00
(Grundsatzentscheidung)

• BAG, Urteil v. 24.7.2001 – 3 AZR 567/00
(Bestätigung der Grundsatzentscheidung)

• BAG, Urteil v. 18.11.2003 – 3 AZR 517/02
(Alternative Berechnungsweise angedeutet, aber offe n gelassen)

• BAG, Urteil v. 21.3.2006 – 3 AZR 374/05
(Hochrechnen bei Gesamtversorgungszusage)

• BAG, Urteil v. 12.12.2006 – 3 AZR 716/05
(Steigerungssystem ohne Abschlagsregelung)

• BAG, Urteil v. 17.9.2008 – 3 AZR 1061/06
(Kombination mit Barber-Problematik)

4 Vorgezogene Altersrente nach vorzeitigem Ausscheid en

Wesentliche Urteile seit Änderung der Rechtsprechun g
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1. Schritt: Hochrechnung auf die fiktive Leistung be i Erreichen der
festen Altersgrenze

• gilt auch bei Gesamtversorgungssystem d. h. gesetzliche Rente ist 
hochzurechnen

2. Schritt: Quotierung nach § 2 Abs. 1 BetrAVG wegen des vorzeitigen 
Ausscheidens

3. Schritt: Kürzung wegen vorzeitiger Inanspruchnahme 

• wenn Abschlagsregelung, dann nach dieser Regel kürzen

• wenn keine Kürzung geregelt:
• sog. untechnischer Abschlag, d. h. zweite zeitratierliche Kürzung

• Ausnahme: VO verzichtet erkennbar auf Kürzungen bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme

Nach neuer Rechtsprechung gilt für Leistungszusagen  

grundsätzlich:

4 Vorgezogene Altersrente nach vorzeitigem Ausscheid en
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Nach neuer Rechtsprechung ist unzulässig:

• das dreifache Kürzen

• die Vornahme eines versicherungsmathematischen Absc hlags 
ohne ausdrückliche Regelung

• ein Abschlag, der über ein versicherungsmathematisc h 
erforderliches Maß hinausgeht, z. B. 0,6 % oder mehr 

4 Vorgezogene Altersrente nach vorzeitigem Ausscheid en
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• 1. Schritt: Bildung von zwei Rentenstämmen

• 1. Rententeil: Ermittlung einer anteiligen Mannesrente, die vorzeitig in  
Anspruch genommen wird

• 2. Rententeil: Ermittlung einer anteiligen Frauenrente, die ab Alter 60 in  
Anspruch genommen werden kann und wird.

• 2. Schritt: Addition der ermittelten Teilbeträge

4 Vorgezogene Altersrente nach vorzeitigem Ausscheid en

Aktuelles Beispiel in Kombination mit sog. "Barber"  Thematik 

BAG, Urteil vom 17.9.2008 – 3 AZR 1061/06 – BetrAV 20 08, 722

1
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• Einschränkung des gesetzlichen Anwendungsbereichs:
Gleitzeit- und Kurzzeitkonten werden nicht mehr erfasst

• Definition von gesetzlichen Regeltatbeständen

• Ausschließlich Kontenführung in Geld

• Ausweitung der Informationspflichten

• Anforderungen an die Kapitalanlage

• Insolvenzsicherungspflicht mit gesetzlichen Sanktione n

• Übertragung auf Rentenversicherung Bund bei Arbeitg eberwechsel

• last but not least: Abschaffung der sozialversicherung srechtlichen 
Privilegierung im Störfall!!!

Änderungen durch das "Flexi II-Gesetz" im Überblick

5 Zeitwertkonten und betriebliche Altersversorgung
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Verbesserung aus Arbeitnehmersicht

• Werterhaltgarantie

• Stärkung des Insolvenzschutzes
• Anspruch auf Rückabwicklung, wenn unzureichend

• Schadensersatz gegen handelnde Organe

• Zustimmungserfordernis bei Änderung

• Erweiterung der Möglichkeiten zur Vermeidung des Stö rfalls bei 
Arbeitsplatzwechsel

Verschlechterung aus Arbeitnehmersicht

• Wegfall des "priviligierten" Störfalls bei bAV-Opti on

5 Zeitwertkonten und betriebliche Altersversorgung
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• Werterhaltgarantie

• Aktienquote über 20 % nur zulässig, wenn Verwendung aus-
schließlich für "Vorruhestand" vorgesehen ist; d. h.  runter mit der 
Zinsgarantie.

• Zeitkonten sind in Wertkonten umzuwandeln

• Einschränkung der Änderbarkeit von Insolvenzsicheru ngs-
maßnahmen

• Persönliche Haftung der Organe bei unzureichender In solvenz-
sicherung

• Erweiterung der Möglichkeiten beim Arbeitsplatzwech sel

Verschärfung aus Arbeitgebersicht

5 Zeitwertkonten und betriebliche Altersversorgung
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• Sozialversicherungsrechtlich

• ist jetzt immer Störfall

• Beitragspflicht nur, wenn SV-Luft angesammelt wurde

• Steuerrechtlich

• Steuerfreie Umwandlung möglich, wenn vor Fälligkeit

• Besteuerung nach gewähltem Durchführungsweg

• Fazit: Die Umwandlung in betriebliche Altersversorgu ng ist 
steuer- und beitragsfrei zumindest noch für Wertgutha ben möglich,
das aus Entgelt oberhalb der BBG stammt und in eine  unmittelbare
Pensionszusage umgewandelt wird.

Umwandlung in betriebliche Altersversorgung

5 Zeitwertkonten und betriebliche Altersversorgung
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